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1. Allgemeines 

 Das Tablet ist ein Lernwerkzeug und dient dem Unterricht und der schulischen Arbeit. 
 Jede Schülerin und jeder Schüler trägt Verantwortung für das Gerät – ob privat oder von der Schule 

gestellt. 
 Die Nutzung erfolgt nach den Vorgaben der Lehrkräfte und der Schulordnung. Für private Geräte 

haften die Eigentümer bzw. Erziehungsberechtigten. 
 Für schulische Geräte gilt die schulische Nutzungsordnung; Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch 

können Kostenfolgen haben. 

2. Umgang mit dem Gerät 

 Das Tablet ist geladen und funktionsfähig zum Unterricht mitzubringen. 
 Es wird sorgfältig behandelt (Schutzhülle, keine Kratzer, kein Essen oder Trinken in der Nähe). 
 Das Gerät darf nicht an andere ausgeliehen oder weitergegeben werden. 
 Schäden oder technische Probleme werden sofort gemeldet (bei privaten Geräten an die Eltern, bei 

schulischen an die betreuende Lehrkraft und im Sekretariat). 

3. Nutzung im Unterricht 

 Das Tablet wird nur auf Anweisung der Lehrkraft eingesetzt. 
 Es dürfen nur Internetseiten oder Apps während des Unterrichts benutzt werden, zu deren Benutzung 

die Lehrkraft auffordert.  
 Ton nur mit Kopfhörern und auf lautlos stellen, wenn nicht anders erlaubt. 
 Kamera, Mikrofon und Bildschirmaufnahme dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Lehrkraft 

genutzt werden. 
 Das Erstellen oder Veröffentlichen von Fotos, Videos oder Tonaufnahmen anderer Personen ist nicht 

erlaubt. 

4. Datenschutz und Sicherheit 

 Es dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeitet oder weitergegeben werden. 
 Passwörter sind geheim zu halten und regelmäßig zu ändern. 
 Das Tablet darf nicht für Mobbing, Beleidigungen oder Cyberangriffe genutzt werden. 
 Bei schulischen Geräten dürfen keine nicht genehmigten Apps installiert werden. 

5. Konsequenzen bei Regelverstößen 

 Bei Verstößen gegen die Tablet-Regeln können folgende Maßnahmen ergriffen werden: 
1. Vorübergehende Einschränkung der Nutzung 
2. Abnahme des Geräts für den Unterrichtstag 
3. Information der Eltern 
4.  Erziehungs-und Ordnungsmaßnahmen (lt. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

Verordnung – EOMV, zuletzt geändert 05. März 2024)) 
5. In besonders schweren Fällen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten von Lehrerinnen 

und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern kann Strafanzeige erstattet werden. 

Name Schülerin / Schüler:    ____________________         
  
Unterschrift     ____________________ 
 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 


